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deR Kanton SchaffhauSen Schafft 
ein aRbeitSKlima, welcheS auf 

gegenSeitigeR achtung und aneR-
Kennung beRuht und in dem die 

peRSönliche integRität alleR mit-
aRbeitenden ReSpeKtieRt wiRd.

dieSe Richtlinien gelten füR die 
Kantonale VeRwaltung, die Kan-

tonalen betRiebe und anStalten, 
die geRichte Sowie,  unteR VoR-

behalt eRgänzendeR weiSungen 
deS eRziehungSdepaRtementeS, 

auch füR die lehRpeRSonen. al-
le mitaRbeitenden haben ein 

Recht auf Schutz ihReR peRSönli-
chen integRität am aRbeitSplatz. 
zu den wichtigSten aSpeKten deR 
geSchützten peRSönlichKeit ge-

höRen: leben und geSundheit,  
peRSönliche und beRufliche ehRe,  

Stellung und anSehen im betRieb, 
pRiVatSphäRe und indiVidualität

deR Kanton will 

ein aRbeitSKlima, 

in dem Sich 

alle gegenSeitig 

achten und 

ReSpeKtieRen



Der Kanton Schaffhausen schafft ein Arbeitsklima, welches auf gegen-

seitiger Achtung und Anerkennung beruht und in dem die persönliche 

Integrität aller Mitarbeitenden respektiert wird.

Diese Richtlinien gelten für die kantonale Verwaltung, die kantonalen 

Betriebe und Anstalten, die Gerichte sowie, unter Vorbehalt ergänzender 

Weisungen des Erziehungsdepartementes, auch für die Lehrpersonen.

Alle Mitarbeitenden haben ein Recht auf Schutz ihrer persönlichen  

Integrität am Arbeitsplatz. Zu den wichtigsten Aspekten der geschützten 

Persönlichkeit gehören:

– Leben und Gesundheit 

– persönliche und berufliche Ehre 

– Stellung und Ansehen im Betrieb 

– Privatsphäre und Individualität

Verhaltensweisen, welche die persönliche Integrität verletzen,  

werden nicht geduldet.

Wer gegen diese Richtlinien verstösst, muss mit Sanktionen rechnen.



Sexuelle beläStigung iSt eine 
beSondeRS entwüRdigende foRm 

deR diSKRiminieRung. Sie VeR-
letzt die peRSönlichKeit und 

wüRde deS menSchen. Sexuelle 
beläStigung iSt jede handlung 

mit Sexuellem bezug gegenübeR 
eineR peRSon gleichen odeR an-
deRen geSchlechtS, welche Von 

dieSeR uneRwünScht iSt.  Sie 
tRitt inSbeSondeRe in folgen-

dem VeRhalten auf: Sexuelle 
beläStigung iSt eine beSon-

deRS entwüRdigende foRm deR 
diSKRiminieRung. Sie VeRletzt 

die peRSönlichKeit und wüRde 
deS menSchen. Sexuelle be-

läStigung iSt jede handlung 
mit Sexuellem bezug gegen-
übeR eineR peRSon gleichen 

odeR andeRen geSchlechtS, wel-
che Von dieSeR uneRwünScht 
iSt.  Sie tRitt inSbeSondeRe in 

beSondeRS 

VeRweRflich:

Sexuelle beläStigung 

und mobbing



Sexuelle Belästigung ist eine besonders entwürdigende Form der Dis-

kriminierung. Sie verletzt die Persönlichkeit und Würde des Menschen.

Sexuelle Belästigung ist jede Handlung mit sexuellem Bezug gegen-

über einer Person gleichen oder anderen Geschlechts, welche von dieser  

unerwünscht ist. Sie tritt insbesondere in folgendem Verhalten auf:

– anzügliche Bemerkungen und Körperposen 

– Bemerkungen über körperliche Vorzüge oder Schwächen 

– sexistische Sprüche und Witze 

– aufdringliche und taxierende Blicke 

– Vorzeigen, aufhängen oder versenden  

 von pornografischem Material 

– zweideutige Aufforderungen 

– zudringliche Körperkontakte und andere tätliche Belästigungen 

– Annäherungsversuche, mit welchen Vor- oder Nachteile  

 in Aussicht gestellt werden 

– Erzwingen eines sexuellen Verhaltens



Mobbing entsteht in der Regel aus alltäglichen und ungelösten  

Konflikten am Arbeitsplatz, welche zu Spannungen und Verhärtungen  

führen und in der Folge eskalieren. Dabei spielen dynamische Prozesse 

wie auch passives Verhalten in der Gruppe eine grosse Rolle.

Von Mobbing spricht man, wenn Mitarbeitende wiederholt und über 

längere Zeit unter Druck gesetzt, schikaniert, gequält oder verletzt wer-

den, um sie in die Enge zu treiben und am Arbeitsplatz auszugrenzen.

Beispiele von Mobbinghandlungen sind: 

– Einschränkung der Möglichkeiten, sich zu äussern 

– Anschreien, lautes Schimpfen und ständig negative Kritik 

– Kontaktverweigerung durch abwertende Blicke oder Gesten  

 sowie Andeutungen, ohne etwas direkt auszusprechen 

– jemanden wie Luft behandeln 

– sich lustig über andere machen 

– hinter dem Rücken schlecht über andere sprechen  

 und Gerüchte verbreiten 

– die politische oder religiöse Einstellung angreifen 

– keine oder sinnlose Aufgaben zuweisen 

– ständig neue Aufgaben zuweisen, um ein Versagen zu provozieren 

– Handgreiflichkeiten und Drohungen 

– auch sexuelle Belästigung kann Teil von Mobbinghandlungen sein



Sexuelle Belästigung und Mobbing können grossen Schaden anrichten. 

Mögliche Auswirkungen sind:

– sie zerstören das Arbeitsklima 

– die Freude an der Arbeit geht verloren 

– es entsteht Misstrauen 

– die Leistungsfähigkeit nimmt ab 

– das Selbstwertgefühl geht verloren 

– es entstehen Scham- und Schuldgefühle 

– es kommt zu körperlichen und/oder psychischen Störungen 

– das Privatleben wird beeinträchtigt 

– es kommt zum Verlust des Arbeitsplatzes



alle Setzen Sich unabhängig Von 
ihReR Stellung im betRieb füR ein 
guteS aRbeitSKlima ein und übeR-
nehmen VeRantwoRtung füR daS 
gegenSeitige wohleRgehen. al-
le VeRhalten Sich RücKSichtSVoll 
und ReSpeKtieRen die peRSön-
lichen gRenzen andeReR, um 
eRnSthafte KonfliKte gaR nicht 
aufKommen zu laSSen odeR abeR 
paRtneRSchaftlich zu löSen.weR-
den VeRletzende handlungen 
gegenübeR andeRen bemeRKt, So 
weiSen Sie alle fehlbaRe peRSonen 
auf ihR unzuläSSigeS VeRhalten 
hin. unteRStützen Sie die betRof-
fenen peRSonen. Sind Sie SelbeR 
Von eineR VeRletzenden handlung 
betRoffen, geben Sie den fehlba-
Ren peRSonen unmiSSVeRStändlich 
zu VeRStehen, daSS daS betRef-
fende VeRhalten uneRwünScht iSt. 
laSSen Sie Sich nicht einSchüch-
teRn und handeln Sie SofoRt.

alle Sind 

aufgeRufen, 

Sich aKtiV 

einzuSetzen

alle Setzen Sich unabhängig Von 
ihReR Stellung im betRieb füR ein 
guteS aRbeitSKlima ein und übeR-
nehmen VeRantwoRtung füR daS 
gegenSeitige wohleRgehen. al-
le VeRhalten Sich RücKSichtSVoll 
und ReSpeKtieRen die peRSön-
lichen gRenzen andeReR, um 
eRnSthafte KonfliKte gaR nicht 
aufKommen zu laSSen odeR abeR 
paRtneRSchaftlich zu löSen.weR-
den VeRletzende handlungen 
gegenübeR andeRen bemeRKt, So 
weiSen Sie alle fehlbaRe peRSonen 
auf ihR unzuläSSigeS VeRhalten 
hin. unteRStützen Sie die betRof-
fenen peRSonen. Sind Sie SelbeR 
Von eineR VeRletzenden handlung 
betRoffen, geben Sie den fehlba-
Ren peRSonen unmiSSVeRStändlich 
zu VeRStehen, daSS daS betRef-
fende VeRhalten uneRwünScht iSt. 
laSSen Sie Sich nicht einSchüch-
teRn und handeln Sie SofoRt.

alle Setzen Sich unabhängig Von 
ihReR Stellung im betRieb füR ein 
guteS aRbeitSKlima ein und übeR-
nehmen VeRantwoRtung füR daS 
gegenSeitige wohleRgehen. al-
le VeRhalten Sich RücKSichtSVoll 
und ReSpeKtieRen die peRSön-
lichen gRenzen andeReR, um 
eRnSthafte KonfliKte gaR nicht 
aufKommen zu laSSen odeR abeR 
paRtneRSchaftlich zu löSen.weR-
den VeRletzende handlungen 
gegenübeR andeRen bemeRKt, So 
weiSen Sie alle fehlbaRe peRSonen 
auf ihR unzuläSSigeS VeRhalten 
hin. unteRStützen Sie die betRof-
fenen peRSonen. Sind Sie SelbeR 
Von eineR VeRletzenden handlung 
betRoffen, geben Sie den fehlba-
Ren peRSonen unmiSSVeRStändlich 
zu VeRStehen, daSS daS betRef-
fende VeRhalten uneRwünScht iSt. 
laSSen Sie Sich nicht einSchüch-
teRn und handeln Sie SofoRt.



Alle setzen sich unabhängig von ihrer Stellung im Betrieb für ein gutes 

Arbeitsklima ein und übernehmen Verantwortung für das gegenseitige 

Wohlergehen. Alle verhalten sich rücksichtsvoll und respektieren die 

persönlichen Grenzen anderer, um ernsthafte Konflikte gar nicht auf-

kommen zu lassen oder aber partnerschaftlich zu lösen.

Werden verletzende Handlungen gegenüber anderen bemerkt, so  

weisen Sie alle fehlbare Personen auf ihr unzulässiges Verhalten hin. 

Unterstützen Sie die betroffenen Personen.

Sind Sie selber von einer verletzenden Handlung betroffen, geben Sie 

den fehlbaren Personen unmissverständlich zu verstehen, dass das  

betreffende Verhalten unerwünscht ist. Lassen Sie sich nicht einschüch-

tern und handeln Sie sofort.

Die Vorgesetzten stehen speziell in der Verantwortung

Sie als Vorgesetzte sind in Ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich 

für ein Arbeitsklima der gegenseitigen Achtung.

Sie weisen die Ihnen unterstellten Personen auf diese Richtlinien hin 

und greifen wenn nötig frühzeitig ein. Sie überprüfen regelmässig auch 

ohne konkreten Anlass die Einhaltung der Richtlinien.

Sie achten auf Konfliktsignale wie auffallende Verhaltensänderungen 

bei einzelnen Personen oder in der Gruppe, nehmen Beanstandungen 

ernst, unterstützen betroffene Personen und treffen in Zusammen- 

arbeit mit diesen sowie allfälligen Vertrauenspersonen die geeigneten 

Massnahmen. Sie orientieren betroffene Personen über die rechtlichen 

Möglichkeiten.



deR RegieRungSRat Sowie die 
Kantonalen betRiebe und an-

Stalten Können zuSätzliche 
anSpRechpeRSonen bezeichnen.

die anSpRechpeRSonen höRen 
betRoffene mitaRbeitende an,

 beRaten und unteRStützen Sie.
 Sie gehen mit den infoRmatio-

nen SoRgSam um und infoRmieRen
 übeR die Rechtlichen möglichKeiten  

VoRgeSetzte und peRSonalVeRant-
woRtliche müSSen nötigenfallS auch 

gegen ihRen willen aKtiV weRden.
die exteRne VeRtRauenSStel-

le und die VeRtRauenSpeRSonen 
deR KommiSSion füR gleichbeRech-

tigung handeln dagegen nuR in 
ihRem einVeRStändniS.  dieSe VeR-

tRauenSpeRSonen unteRStehen deR 
Schweigepflicht und Können nuR 

duRch Sie daVon entbunden weRden.
bei lehRpeRSonen Kommen übeRall

weR in SeineR 

peRSönlichKeit 

VeRletzt wiRd, 

eRhält hilfe



Sind Sie von einer verletzenden Handlung betroffen,  

so können Sie sich an folgende Ansprechpersonen wenden: 

– die direkt vorgesetzte Person 

– die nächsthöhere vorgesetzte Person 

– das kantonale Personalamt bzw. die Verantwortlichen  

 für das Personalwesen 

– in besonderen Fällen an eine vom Arbeitgeber bezeichnete  

 externe Vertrauensstelle 

– bei sexueller Belästigung stattdessen an die von  

 der Kommission für Gleichberechtigung aus  

 ihrer Mitte bezeichneten Vertrauenspersonen

Der Regierungsrat sowie die kantonalen Betriebe und Anstalten  

können zusätzliche Ansprechpersonen bezeichnen.

Die Ansprechpersonen hören betroffene Mitarbeitende an, beraten und 

unterstützen sie. Sie gehen mit den Informationen sorgsam um und  

informieren über die rechtlichen Möglichkeiten.

Vorgesetzte und Personalverantwortliche müssen nötigenfalls auch  

gegen Ihren Willen aktiv werden.

Die externe Vertrauensstelle und die Vertrauenspersonen der Kommis-

sion für Gleichberechtigung handeln dagegen nur in Ihrem Einver- 

ständnis. Diese Vertrauenspersonen unterstehen der Schweigepflicht 

und können nur durch Sie davon entbunden werden.

Bei Lehrpersonen kommen überall dort, wo in diesen Richtlinien von 

Vorgesetzten oder Ansprechpersonen die Rede ist, folgende Stellen in 

Frage: Schulleitungen, Schulbehörden, Aufsichtskommissionen, Inspek-

torinnen und Inspektoren.

Die Adresse Ihres Personaldienstes, der externen Vertrauensstelle 

und der Vertrauenspersonen der Kommission für Gleichberechtigung 

bei sexueller Belästigung finden Sie im Internet unter www.sh.ch/

Personalamt.249.0.html > Ansprechpersonen Integrität am Arbeitsplatz.



zum Schutz deR peRSönlichen integ-
Rität am aRbeitSplatz Kommen  

peRSonalRechtliche, ziVilRechtliche 
odeR StRafRechtliche maSSnahmen 
in fRage. Sind Sie Von eineR VeRlet-

zenden handlung betRoffen, So 
Stehen ihnen VeRSchiedene mög-

lichKeiten gegenübeR fehlbaRen 
peRSonen und aRbeitgebenden of-

fen. Sie Können Sich daRübeR bei 
anSpRechpeRSonen infoRmieRen.

haben infoRmelle mittel wie n men-
tlich daS geSpRäch mit fehlbaRen 

peRSonen odeR die hilfeleiStung 
duRch anSpRechpeRSonen Keinen eR-

folg gezeigt odeR VeRzichten Sie 
daRauf, Steht ihnen auch deR RechtS-

weg offen. bei einem foRmellen 
VeRfahRen unteRSucht die zuStän-
dige behöRde den SachVeRhalt und 

tRifft die nötigen entScheide.
Schutz deR peRSönlichen integRität

Rechtliche 

möglichKeiten

zum Schutz deR peRSönlichen integ-
Rität am aRbeitSplatz Kommen  

peRSonalRechtliche, ziVilRecht-
liche odeR StRafRechtliche 

maSSnahmen in fRage. Sind Sie 
Von eineR VeRletzenden hand-

lung betRoffen, So Stehen 
ihnen VeRSchiedene möglichKeiten 

gegenübeR fehlbaRen peRSo-
nen und aRbeitgebenden offen. 
Sie Können Sich daRübeR bei an-

SpRechpeRSonen infoRmieRen.
haben infoRmelle mittel wie n men-

tlich daS geSpRäch mit fehlbaRen 
peRSonen odeR die hilfeleiS-

tung duRch anSpRechpeRSonen 
Keinen eRfolg gezeigt odeR VeR-
zichten Sie daRauf, Steht ihnen 

auch deR RechtSweg offen. 
bei einem foRmellen VeRfah-

Ren unteRSucht die zuStändige 
behöRde den SachVeRhalt und 
tRifft die nötigen entScheide.



Zum Schutz der persönlichen Integrität am Arbeitsplatz kommen  

personalrechtliche, zivilrechtliche oder strafrechtliche Massnahmen in 

Frage.

Sind Sie von einer verletzenden Handlung betroffen, so stehen Ihnen 

verschiedene Möglichkeiten gegenüber fehlbaren Personen und  

Arbeitgebenden offen. Sie können sich darüber bei Ansprechpersonen  

informieren.

Haben informelle Mittel wie namentlich das Gespräch mit fehlbaren 

Personen oder die Hilfeleistung durch Ansprechpersonen keinen Erfolg  

gezeigt oder verzichten Sie darauf, steht Ihnen auch der Rechtsweg offen. 
 

Bei einem formellen Verfahren untersucht die zuständige Behörde den 

Sachverhalt und trifft die nötigen Entscheide.



weR mitaRbeitende am aRbeitSplatz 
in ihReR peRSönlichKeit VeRletzt,  

beiSpielSweiSe duRch Sexuelle be-
läStigung odeR mobbing, VeRletzt 

Seine dienStpflichten und muSS 
mit maSSnahmen Rechnen. dieSe 

Können namentlich beStehen in. 
weR mitaRbeitende am aRbeitSplatz 

in ihReR peRSönlichKeit VeRletzt,  
beiSpielSweiSe duRch Sexuelle be-
läStigung odeR mobbing, VeRletzt 

Seine dienStpflichten und muSS 
mit maSSnahmen Rechnen. dieSe 

Können namentlich beStehen in. 
weR mitaRbeitende am aRbeitSplatz 

in ihReR peRSönlichKeit VeRletzt,  
beiSpielSweiSe duRch Sexuelle be-
läStigung odeR mobbing, VeRletzt 

Seine dienStpflichten und muSS 
mit maSSnahmen Rechnen. dieSe 

Können namentlich beStehen in. 
weR mitaRbeitende am aRbeitSplatz 

in ihReR peRSönlichKeit VeRletzt,  

KonSequenzen füR 

fehlbaRe peRSonen



Wer Mitarbeitende am Arbeitsplatz in ihrer Persönlichkeit verletzt,  

beispielsweise durch sexuelle Belästigung oder Mobbing, verletzt seine 

Dienstpflichten und muss mit Massnahmen rechnen. Diese können  

namentlich bestehen in:

– Gespräch mit Hinweis auf die Grundsätze 

– Verweis 

– Versetzung 

– Verwarnung unter Androhung der Entlassung 

– Auflösung des Arbeitsverhältnisses

Zivil- und strafrechtliche Schritte bleiben vorbehalten.

Wer wider besseres Wissen andere beschuldigt,  

muss mit den gleichen Sanktionen rechnen.



dieSe Richtlinien weRden al-
len mitaRbeitenden abgegeben 

übeRdieS Soll dieSe thematiK in 
geeigneteR foRm in die weiteR-

bildungSaKtiVitäten einflieSSen. 
dieSe Richtlinien weRden al-

len mitaRbeitenden abgegeben 
Soll dieSe thematiK in geeigneteR 

foRm in die weiteRbildungS-
aKtiVitäten einflieSSen. dieSe 

Richtlinien weRden allen mitaR-
beitenden abgegeben übeRdieS 
Soll dieSe thematiK in geeigne-

teR foRm in die weiteRbildung
einflieSSen. dieSe Richtlini-

en weRden allen mitaRbeitenden 
abgegeben. übeRdieS Soll die-

Se thematiK in geeigneteR foRm in 
die weiteRbildungSaKtiVitäten ein-
flieSSen. dieSe Richtlinien weRden 

allen mitaRbeitenden abgegeben. 
übeRdieS Soll dieSe thematiK in ge-

eigneteR foRm  

infoRmation iSt die 

beSte pRäVention



Diese Richtlinien werden allen Mitarbeitenden abgegeben. 

Überdies soll diese Thematik in geeigneter Form  

in die Weiterbildungsaktivitäten einfliessen.

Weitere nützliche Informationen 

www.sexuellebelaestigung.ch 

www.mobbing-info.ch 

www.frauenberatung.ch



Vom Regierungsrat beschlossen am 16. August 2011 

Inkraftsetzung am 1. Januar 2012

Kanton Schaffhausen 

Personalamt  

J.J. Wepfer-Strasse 6 

8201 Schaffhausen


